
Satzung

der Ortsgemeinde Hillscheid

über die Gestaltung von vorgärten bebauter Grundstücke

vom12.10.2022

Der Cemeinderat der ortsgemeinde Hillscheid hat aufgruld de.s § 24 der cemeindeordnung für

Rheinland Pfalz(GemO) in"der Fassung vom 31 .01.1gg4 (CVBI- 5. tSa;, zulet*.geändert durch

Arrikel 1 und4 des Cesetzes vom 17.12.2020 (GVBI' 5.7'28), i. V. m. § 88.Abs' 1 Nr' 3 der

Landesbauordnung Rheinland - Pfalz (LBauO) vom 24.1.1..1998 (CVBI' S' 365), zulet::t geänderc

durch Arrikel 1 des ceserzes vom 03.02.2021 (CVB: S. 66) die folgende Satzung beschlossen:

Präambel

Ziel derSatzung ist eine forderliche Entwicklung des.Straßen- sowie Ortsbildes im Hinblick auf

.in g.rrnd.s nibeits- und Wohnumfeld unter ilerticksichtigung der ökologischen Belange des

Städtebaus. Hierzu werden Mindestanforderungen für die -estaltung von Vorgärten definiert,

um ein einheitliches und grüneres Ortsbild ,u säh"ff.n. Mit der Satzung sollen Verbesserungen

für den Artenschutz, das i4ikroklima und den Wasserhaushalt erreicht werden. Darüber

hinaus dient sie der Verbesserung der Wasserrückhaltung, der Sicherung derTrinkwasserversorgung

und der Vorsorge gegen Hochwasserereignisse'

§1
Ört!icher Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für alle bebauten Crundstücke im unbeplanten lnnenbereich nach § 34

BauCB sowie im Celtungsbereich von Bebauungsplänen nach § 30 BauCB in der Ortsgemeinde

Hillscheid.
Sie findet keine Anwendung auf unbebaute crundstücke, Grundstücke im Außenbereich

gemäß § 35 BauCB sowie gewerblich genutzte Grundstücke'

§2
Verhältnis Vorgartens aeungzum Bebauungsplan

Existieren engere Regeln in rechrsverbindlichen Bebauungsplänen, müssen diese eingehalten

werden ,nd äie Regälungen aus derVorgartensatzung treten hinter die Festsetzungen des

Bebauungsplans ,,Irrick.-gleiben Festsetzungen in Bebauungsplänen hinter den in dieser Satzung

form u I i eä n M i nd esta nford eru nge n zurÜck, gik ergänzend d i ese Satzu ng'

§3
Anwendungsbereich und Begriffe

(1)Vorgarrenflächen im unbeplanren lnnenbereich nach § 34 BauCB und im Celtungsbereich.

)in., giU"rungsplans nach § 30 BauCB sind die Crundstücksfreiflächen bebauter Crundstücke

zwischen der a-ngrenzenden üerkehrsflache und derzurVerkehrsfläche zugewandten.cebäudeflucht

des Hauptg"ba,id"s; bei Crenzabständen verlängert bis. zu der seitlichen Crundstücksgrenze.

(2) vorgäänflächen von Grundsrücken, die an zwei oder mehr Verkehrsflächen angrenzen,

,ina ai.-C.rndsrücksfreiflächen bebauter Crundstücke zwischen der angrenzenden Verkehrsfläche

und der zur Verkehrsfläche zugewandten Cebaudeflucht des Hauptgebäudes, Über welche

d ie Hau pterschl ießu ng des Cru ndstücks erfolgt

(3) Vorgartenflächen ion Crundstücken, die in zweiter Baureihe errichtet wurden, sind die

äirrdJu.ksfreiflächen bebauter Grundstücke zwischen dergemeinsamen Crundstücksgrenze



mit dem Vorderliegergrundstück und der zum Vorderliegergrundstück zugewandten

Cebäudefl ucht des HauPtgebäudes.
(ol Vorgarrenflächen' ion über Privatstraßen erschlossenen Crundstücken sihd die

crundstücksfreiflächen bebauter Crundstücke zwischen der erschließenden Wegeparzelle und der

^.Weg"pa 
rzelle zugewandten Gebäudeflucht des Hauptgebäudes in zweiter Baureihe'

§4
Gestaltung von Vorgartenfl ächen

(1) Befestigte Flächen aller Art sind bei Einzelhäusern auf maximal 50 Prozent der Vorgartenfläche

)uiarrig. päaster, Rasengittersteine, wassergebundene Decken, Steine, Sand, Kiesel trnd

Schottärflachen und ähnliche Flächen sowiä Stellplätze,Carports, Caragen und andere

Nebengebaude werden den befestigten Flächen zugerechnet. Bei Doppel- und Reihenhäusern

konn"idi" befestigten Flächen bis],u 70 Prozent der Vorgartenflache einnehmen.

(2) Sofern die beästigte Fläche von maximal 50 bzw. 1o Pro=.nt allein durch den erForderlichen

itlttpt.t U"darf und d"erenZufahrten sowie erficrderlicht ,.. ..t
Hauseingangsbefestigungen überschritten . 

wird, ist dies zulässig' Darüber hinausgehende

Befestigu ngän d er Vorgarte nfl äch e si nd u nzu I ässig'

(3) Die"nicit befestige"n Flächen derVorgartenflaihe sind vollflachigzu begrünen oder/und zu

bepflanzen sowie zu unterhalten.
(4j Vorgärten dtirfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt werden.

§5
Bestandsschutz

Bei lnkrafttreten der satzung vorhandene vorgärten genießen bis zu einem Neu- oder umbau

des Ceb:iudes oder einer Anäerung des Vorgartens Bestandsschutz, sofern sie zulässigerweise

errichtet wurden.

ora n, n g"l*i6a rigkeite n

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Bestimmungen dieser Satzung verstößt, handelt

ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBauO RLP'

fz; oi.öranuigswidrigkeit kinn bei Zuwiderhandlungen mit einer Celdbuße bis zu 10.000 €

g.r1,naut *erde-n. Es gJlten die Zuständigkeiten gemäß § 59 LBauO'

§7
lnkrafttreten

ng-t{tr am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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